
TIERPARKORDNUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Den Anordnungen der Tierparkmitarbeiter ist  
jederzeit Folge zu leisten.

2. Die Mitarbeiter des Tierparks sind berechtigt, 
Besucher, die sich nicht an die Tierparkordnung  
halten oder den darin enthaltenen Anweisun-
gen oder Anordnungen der Tierparkmitarbeiter 
zuwiderhandeln, aus dem Tierpark zu weisen. 
Wir behalten uns vor, Strafanzeige zu erstatten.

3. Der Tierpark Walldorf und seine Mitarbeiter 
übernehmen keine Aufsichtspflichten gegen-
über aufsichtsbedürftigen Personen.

4. Der Tierpark Walldorf haftet nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, für leichte Fahr-
lässigkeit nur bei der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Diese Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht bei der Verletzung des 
Körpers, des Lebens oder der Gesundheit. 
Sämtliche Haftungsausschlüsse und -be-
schränkungen gelten auch zu  Gunsten der 
Erfüllungsgehilfen und der gesetzlichen Ver-
treter des Tierparks Walldorf.

5. Besucher haften für Schäden, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Tierparkordnung oder 
jedem an deren grob fahrlässigen oder vorsätz-
lichen Verhalten durch sie oder die von ihnen 
zu beaufsichtigen Personen (Kinder, Betreute 
etc.) entstehen. Der Tierpark Walldorf haf-
tet nicht für Schäden, die dem Besucher aus 
Verstößen gegen diese Tierparkordnung ent-
stehen.

6. Der Tierpark darf grundsätzlich nicht als 
Veranstaltungsort genutzt werden. Veranstal-
tungen jeglicher Art (z.B. Kurse etc.) bedürfen 
einer vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Tierparks Walldorf.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Verlassen Sie nicht die Besucherwege, halten 
Sie sich an Absperrungen, überklettern Sie kei-
ne Zäune und betreten Sie keine Grünanlagen!

2. Setzen Sie Ihre Kinder nicht auf das Geländer 
bzw. die Absperrung vor dem Affenhaus. 
Füttern Sie die Tiere nicht und strecken Sie den 
Tieren keine Gegenstände entgegen. 

EINTRITTSREGELUNGEN

1. Kinder unter 12 Jahren und solche Personen, 
welche nicht über die notwendige Reife ver-
fügen, die Tierparkordnung zu beachten bzw. 
wegen ihres geistigen oder körperlichen Zu-
stands der dauerhaften Aufsicht bedürfen, 
dürfen sich nur in Begleitung einer volljäh-
rigen, aufsichtspflichtigen Person auf dem 
Gelände des Tierparks Walldorf bewegen.

2. Der Eintritt ist für die Besucher kostenlos. Wir 
bitten um eine kleine Spende, die Sie im Spen-
denkasten am Eingang des Tierparks hinterle-
gen können.
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